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Bitte in Blockschrift ausfüllen 

 
� Neuer Kunde  � Änderung 
 
Name _______________________ Branche      ___________________ 

Strasse, Nr. _______________________ Voraussichtlicher Frachtumsatz 

Postfach _______________________ ___________ CHF 

PLZ, Ort _______________________ E-Mail   

 
Zahlungsmodalitäten 
 
Schuldsaldi werden beglichen durch Guthabensaldi sind zu überweisen auf: 
Überweisung auf: 

PC-Konto 30-536528-4 � IBAN-Nr. ________________________ 

IBAN CH42 0900 0000 3053 6528 4  Bank ________________________ 

  PLZ, Ort ________________________ 

Jungfraubahnen Management AG 
Harderstrasse 14 � Postcheckkonto-Nr. _________________ 
3800 Interlaken 
 
 
Wir bestätigen die Richtigkeit der obenstehenden Angaben und akzeptieren die Bedingungen 
für Kontokorrentinhaber (Stand Mai 2013) auf der Seite 2. 
 
 
 Firmenstempel und 
Ort, Datum _________________________ rechtsgültige Unterschrift__________________ 
 
Der Antrag ist einzusenden an: Jungfraubahnen Management AG 
 F+C-Services 
 Harderstrasse 14 
 3800 Interlaken 

 
(leer lassen – wird intern verwendet) 
 

Eröffnung Kunde ABACUS: _______________ Kundennr: __________________________ 
  Datum/Visum 
 

Stammdaten Bazora: _______________ Suchbegriff: _________________________ 
 Datum/Visum 
 

Info Bhf./Stationen: _______________ 
 Datum/Visum 

Antrag für die Eröffnung 

eines Kontokorrentes 

 

Barcode ABACUS 
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Interlaken, Mai 2013 

 
 

 
Bedingungen für Kontokorrentinhaber (monatliche Rechnungsstellung) 
 
Das Kontokorrent ist ein Vertragsverhältnis für das die nachfolgenden Bedingungen gelten: 
 
1. Die Kontokorrentrechnung dient zur Aufnahme von Belastungen und Gutschriften sowie Gebühren aus dem 

Frachtverkehr, die sich aus dem Warentransport ergeben. 
 
2. Die Führung einer Kontokorrentrechnung ist kostenfrei. 
 
3. Die Kontokorrentrechnung wird am Ende jedes Kalendermonats abgeschlossen. 

 
4. Der Frachtaufgeber bei Cargo und Cargo Rapid Sendungen ist automatisch der Frachtzahler. Ausnahmen sind 

nur möglich, wenn bei Warenaufgabe ein Lieferschein, auf welchem der Empfänger oder Auftraggeber klar als 
Frachtzahler deklariert ist, abgegeben wird 

 
5. Der Zahlungstermin ist auf 30 Tage nach Rechnungsdatum festgelegt. Für Forderungen, die gemahnt werden 

müssen, ist die Transportunternehmung berechtigt, einen Verzugszins sowie Mahngebühren zu erheben. 
Zahlungsverzug kann überdies die unverzügliche Sperrung des Kontokorrents und andere Rechtsfolgen nach 
sich ziehen. 

 
6. Im Falle grosser Kreditbeträge ist die Bahn berechtigt, vom Kontokorrentinhaber Abschlagszahlungen im 

Verlaufe des Monats zu verlangen; diese werden dem entsprechenden Kontokorrent des Kunden 
gutgeschrieben. Die Transportunternehmung kann eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie, einer 
Vorauszahlung bzw. eines Deposits verlangen. 

 
7. Irgendwelche Verrechnungen anderer Forderungen des Kontokorrentinhabers gegenüber der 

Transportunternehmung (z.B. aus Lieferungen und Leistungen, Schadenersatz, ausstehenden Guthaben usw.) 
sind nicht zulässig. 

 
8. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Richtigkeit der Kontokorrentrechnung darf die Zahlung weder 

verzögert noch ganz oder teilweise verweigert werden. Der Rechnungsbetrag darf in keinem Fall 
geändert werden. Abgeklärte Differenzen werden in der jeweils folgenden Monatsrechnung ausgeglichen. 

 
9. Beanstandungen oder Anfragen betreffend einer Kontokorrentrechnung sind innert eines Monats nach 

Rechnungsstellung an die Jungfraubahnen Management AG zu richten. Nachträgliche Beanstandungen können 
nicht berücksichtigt werden. 

 
10. Der Kontokorrentinhaber verpflichtet sich, der Transportunternehmung von allen Änderungen rechtlicher Natur, 

die für das Verhältnis zwischen ihm und der Transportunternehmung von Bedeutung sein können, sofort und 
unaufgefordert schriftlich in Kenntnis zu setzen. Darunter fallen auch Adressänderungen, neue 
Firmenbezeichnungen, geänderte Zahlungsverbindungen und ähnliches. 

 
10. Dem Kunden wie auch der Transportunternehmung steht jederzeit das Recht zu, das Kontokorrentverhältnis 

schriftlich ohne Kündigungsfrist und ohne Angabe eines Grundes aufzuheben. Vorbehalten bleibt die Erfüllung 
aller bestehenden Verpflichtungen, insbesondere die Begleichung sämtlicher Ausstände. 

 
Für Auskünfte im Zusammenhang mit Ihren Bahntransporten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Kontaktadresse: 
 
Jungfraubahnen Management AG Tel. 033 828 71 67 
F+C-Services Fax 033 828 72 63 
Harderstrasse 14 E-Mail cargo@jungfrau.ch 
3800 Interlaken 


